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RS OGH 1952/3/10 2Ob72/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1952

Norm

EO §65 E

EO §349

Rechtssatz

Im Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung kann geltend gemacht werden, daß der Verp4ichtete schon erfüllt hat,

sofern dies dem Erstrichter aktenmäßig bekannt sein konnte. Hat der Verpflichtete nach Bwilligung der Exekution seine

Verp4ichtung, eine Liegenschaft zu räumen, erfüllt, jedoch nach Einstellung der Exekution sich neuerlich den Besitz der

Liegenschaft angemaßt, so kann keine neuerliche Exekutionsbewilligung erfolgen.
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